
I/2022 Landesparteitag 19.06.2022

Antrag 147/I/2020 KDVMitte

Diskriminierungskategorie Klassismus ins LADG und AGG

Beschluss: Beschluss des Parteitags

Beschlussempfehlung nach Abstimmungmit den Antragsstellenden:

Der Landesparteitagmöge beschließen: 1. Der Landesparteitag begrüßt, dass der FA Stadt desWissens – FA Bereich Schule, die

Entwicklung von curricularen Vermittlungen der in § 2 des Schulgesetz Berlin verankerten Zielsetzungen, insbesondere hin-

sichtlich der Vermittlung diskriminierungsfreier Auffassungen auch aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Stellung

in seiner Arbeitsplanung gemeinsammit den Antragsstellenden des Antrages 147/I/2020 aufgenommen hat.

2. Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats von Berlin und die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus werden

aufgefordert, sich in der laufenden Legislaturperiode dafür einzusetzen, dass der Begriff „Klassismus“ als Diskriminierungs-

kategorie in allen landesrechtlichen Gesetzen, die diskriminierende Merkmale benennen, eingeführt wird, soweit dies noch

nicht wie etwa im SchulG geschehen ist.

Unter Klassismus wird dabei die Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Stellung verstanden.

Überweisen an

AH Fraktion, Senat

Stellungnahme(n)

Stellungnahme Senat 2024:

Der Antrag ist umgesetzt. Das Abgeordnetenhaus hat das LADG in der Sitzung vom 4.6.2020 beschlossen, es ist am 21.6.2020

in Kraft getreten. Das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz schützt in § 2 LADG vor Diskriminierungen aufgrund des so-

zialen Status. ImVergleich zumAGG liegt dem LADGdamit ein erweiterter Katalog zu schützender Diskriminierungsmerkmale

zugrunde.

Berlin nimmt mit seinem Landesantidiskriminierungsgesetz eine Vorreiterrolle ein. Auch im Vergleich zum AGG schließt es

Rechtsschutzlücken, etwa im Bereich hoheitlichen Handelns im Zuständigkeitsbereich der Landesgesetzgebung. Die LADG-

Ombudsstelle ist die zentrale öffentliche Anlaufstelle für Personen, die Diskriminierung erfahren haben und unerlässlich für

dieUmsetzungdes LADG.DieOmbudsstelle kooperiert dabeimit einemNetzwerk vonzivilgesellschaftlichenBeratungsstellen,

die durch SenASGIVA / LADS entsprechende Fördermittel enthalten.

Daneben unterstützt die Fachabteilung Antidiskriminierung das Anliegen, das AGG weiterzuentwickeln. Berlin hat hierzu ei-

nen erfolgreichen Antrag bei der 19. Konferenz der Integrationsminister*innen gestellt und die Aufnahme des Merkmals „so-

zialer Status“ in denMerkmalskatalog des AGG gefordert. Eine Reform des AGG liegt jedoch in der Gesetzgebungskompetenz

des Bundes.
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